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§ 4 Schul-Raumordnungsprogramm
Besondere Ziele

 Schul-Raumordnungsprogramm - Raumordnungsprogramm für das Schulwesen

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Besondere Ziele sind:

1. die Scha,ung bzw. Erhaltung 4klassiger Volksschulen für die 1. bis 4. Schulstufe, von denen jede einer Klasse

entspricht;

2. die Auflassung der Volksschuloberstufe.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 4 Schul-Raumordnungsprogramm Besondere Ziele
	Schul-Raumordnungsprogramm - Raumordnungsprogramm für das Schulwesen


